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Weihnachtsgruß vom Bürgermeister

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Herbsleben und Kleinvargula, 

das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Trotz aller Unsicherheiten in der Welt war es für die Ge-
meinde Herbsleben ein gutes Jahr.
Eines der herausragendsten Ereignisse war zweifellos die Fertigstellung der Baumaßnahme an 
unserer kommunalen Gemeinschaftsschule mit der feierlichen Einweihung im Juni zusammen mit 
dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt. Die Schule ist einer der wichtigsten Bestandteile 
der Infrastruktur und damit unseres täglichen Lebens.
Die Umplanung zum Bau der Zweifeldsporthalle wurde im Sommer dieses Jahres abgeschlossen 
und die Baugenehmigung liegt vor. Derzeit wird die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereitet 
und in der ersten Gemeinderatssitzung im Februar 2026 soll die Vergabe erfolgen. Der Baustart 
ist dann für Anfang März geplant. Ebenso wie die Schulsanierung wird der Sporthallenneubau vom 
)reistDDt Th�ringen ]u cD� �� � �ber )|rderSrRgrDmme mitfi nDn]iert� :ie Duch in den vRrherigen 
Planungen bereits vorgesehen, bleibt die Mehrzwecksporthalle erhalten. Während der Bauphase 
Zird dRrt Zeiterhin der 6chuOsSRrt stDttfi nden� 1Dch )ertigsteOOung der neuen +DOOe m|chte der 
Athletensportverein die Mehrzwecksporthalle nutzen.
'er 3fi ngstverein hDt I�r die %DuShDse ZRhO bereits einen $usZeichSODt] geIunden� dDmit dDs 
MährOiche 3fi ngstIest dennRch geIeiert Zerden kDnn� 1Dch %eendigung der %DuDrbeiten Zird Zieder 
Dusreichend 3ODt] I�r dDs 3fi ngst]eOt DuI dem 3ODt] der 'eutschen (inheit verI�gbDr sein�
Eine weitere große Baumaßnahme in den kommenden zwei Jahren ist der grundhafte Ausbau 
der Katharinenstraße. Die Ausschreibung hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt und der Bauauftrag 
wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.10.2025 vergeben. Je nach Witterung wird über den 
Baubeginn entschieden werden.
Die Zukunftsstiftung arbeitet gemeinsam mit verschiedenen Investoren und späteren Betreibern 
an der Umsetzung von Wohnformen im sozialen Bereich sowie der Absicherung der ärztlichen 
Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger. 2026 soll der Baustart auf dem Gelände der „Alten 
Molkerei“ sein.
'ie *emeinde +erbsOeben ist fi nDn]ieOO stDrk und stDbiO DuIgesteOOt� 6eit dem -Dhr ���� besteht 
6chuOdenIreiheit� ZDs die fi nDn]ieOOe 8nDbhängigkeit stärkt und 3ODnungssicherheit schDIIt� 'ie 
Rücklagen belaufen sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 6 Millionen Euro. Diese stabile Haus-
haltslage bildet eine solide Basis für zukünftige Investitionen sowie eine kontinuierliche Stärkung 
der Lebensqualität in unserem Ort.
Ich danke allen, die verantwortungsvoll an dieser Entwicklung mitwirken. 
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, frohe Weihnachten und ein 
gesundes, glückliches Jahr 2026! Mögen die Festtage Ruhe, Wärme und Zeit im Kreise der 
Liebsten bringen. Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen viele gute Momente, Inspiration 
für neue Vorhaben und die Zuversicht, Herausforderungen gemeinsam erfolgreich zu meistern.
Ihr Bürgermeister Reinhard Mascher
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(3) Mitglieder des Gemeinderates, die Arbeiter oder An-
gestellte sind, haben Anspruch auf Ersatz des nach-
gewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen 
Auslagen. Selbständig Tätige erhalten eine Pauschal-
entschädigung in Höhe des zweifachen aktuell gültigen 
Mindestlohns je volle Stunde für den Verdienstausfall, 
der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit 
entstanden ist. Mitglieder des Gemeinderates, die nicht 
erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt 
von mindestens drei Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4 
ThürKO), erhalten eine Pauschalentschädigung von 9,00 
Euro je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens acht 
Stunden pro Tag und auch nur bis 19.00 Uhr gewährt.

(4) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reise-
kosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(5) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Ge-
meinderates sind, gelten die Regelungen hinsichtlich 
des Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalles bzw. der 
Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Absätze 
1, 3 und 4) entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen eine pauschale Entschädigung 
von je 20,00 Euro (§ 34 Abs. 2 ThürKWG).

(7) Die Mitglieder des Wahlvorstandes erhalten bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforder-
lichenfalls für den folgenden Tag je eine pauschale Ent-
schädigung (§ 34 Abs. 2 ThürKWG) in Höhe von:
a) 60 Euro für den/die Wahlvorsteher/in, Schriftführer/

in und dessen/deren Stellvertreter/innen (Briefwahl/ 
Urnenwahl),

b) 50 Euro für den/die Beisitzer/in.
Bei verbundenen Wahlen erhalten die Mitglieder des 
Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am 
Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
je einen Zuschlag auf die in Satz 1 genannten Beträge in 
Höhe von 15 Euro (§ 34 Abs. 2 ThürKWG).

(8) Der/Die ehrenamtliche Erste Beigeordnete ohne Leitung 
eines Geschäftsbereiches nach § 32 Abs. 7 Satz 2 
ThürKO erhält für die Dauer seiner/ihrer Tätigkeit eine 
monatliche Aufwandsentschädigung auf der Grund-
lage der Thüringer Verordnung über die Aufwands-
entschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahl-
beamten auf Zeit (ThürAufEVO) vom 07. September 1993 
(GVBl. S. 617) in der jeweils geltenden Fassung in Höhe 
von 75 v. H. des dynamisierten Höchstbetrags aus § 2 
Abs. 2, 1. Halbsatz ThürAufEVO, welcher sich nach § 1 
Abs. 1 und 4 ThürAufEVO jährlich ab dem 01. Januar, 
um die letzte im Gesetz- und Verordnungsblatt des Frei-
staates Thüringen veröffentlichte Preisentwicklungsrate 
nach § 26 Abs. 3 Thüringer Abgeordnetengesetz in der 
Fassung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121) in der jeweils 
geltenden Fassung verändert.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
Herbsleben, den 06.10.2025
- Siegel - M a s c h e r

Bürgermeister

I. Genehmigungsvermerk
Die 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Herbsleben wurde durch Beschluss-Nr. 28/3/2025 (4) des 
Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am 04.09.2025 
beschlossen. Der Satzungsbeschluss wurde sodann der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis, Kommunalaufsicht, angezeigt und 
zur rechtsaufsichtlichen Prüfung vorgelegt. Die Rechtsauf-
sichtsbehörde erteilte mit Schreiben vom 30.09.2025 die Ein-
gangsbestätigung und Zulassung der Bekanntmachung nach 
§ 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO. Am 06.10.2025 erfolgte darauf-
hin durch den Bürgermeister der Gemeinde Herbsleben die 
rechtswirksame Ausfertigung der Satzung.

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Herbsleben

Einladung zur Einwohnerversammlung

Am Donnerstag, den 27. November 2025
findet um 19.00 Uhr im „Kleinen Bürgersaal“,

Hauptstraße 52 in 99955 Herbsleben
die jährliche Einwohnerversammlung statt.

Hier haben Sie die Gelegen-
heit, sich über aktuelle Ent-
wicklungen in unserer Gemeinde 
zu informieren, Fragen zu stellen 
und Ihre Anliegen einzubringen.

Mit freundlichen Grüßen
Mascher

Bürgermeister

5. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Herbsleben

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-
ordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Herbsleben in seiner Sitzung am 04.09.2025 folgende 
5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
§ 14 der Hauptsatzung der Gemeinde Herbsleben vom 
09.06.2008, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Januar 2023, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Herbsleben vom 
26.04.2022 erhält folgende Fassung:

„§ 14
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamt-
liche Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen 
des Gemeinderates, seiner Ausschüsse sowie für die Teil-
nahme an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung von 
Sitzungen des Gemeinderats dienen, als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige, nachgewiesene Teil-
nahme an den Sitzungen
a) des Gemeinderates: 50,00

Euro/ Sitzung
b) eines Ausschusses, in dem sie 

Mitglied sind:
40,00
Euro/ Sitzung

c) einer Fraktion oder Wählergruppe 
in Vorbereitung einer 
Gemeinderatssitzung:

40,00
Euro/ 
Sitzung.

Die Aufwandsentschädigung nach Satz 1 ist jährlich zu 
überprüfen. Übersteigt der Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 
der Thüringer Verordnung über die Entschädigung der Ge-
meinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder (Thüringer 
Entschädigungsverordnung - ThürEntschVO) vom 6. 
November 2018 (GVBl. S. 703) in der jeweils geltenden 
Fassung die festgesetzte Aufwandsentschädigung, 
ist diese neu festzusetzen. Für die Teilnahme an einer 
Sitzung nach § 36 a Absatz 1 Satz 1 ThürKO sowie die 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36 a Absatz 
2 ThürKO wird gleichermaßen die Entschädigung gewährt.

(2) Die Anzahl der Gemeinderatssitzungen wird auf 10 
Sitzungen pro Jahr begrenzt. Die Zahl der Fraktions-
sitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf 
jährlich das Zweifache der Zahl der Sitzungen des Ge-
meinderats nicht übersteigen. Pro Tag dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder gezahlt werden.



„UNSTRUT-KURIER“ 4 Nr. 7/2025 

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Verdienstausfalls“ 

die Worte „und der notwendigen Auslagen“ angefügt.
b) In Satz 2 wird der Betrag „8,00 Euro“ durch den Be-

trag „13,00 Euro“ ersetzt.
c) In Satz 3 wird der Betrag „5,00 Euro“ durch den Be-

trag „9,00 Euro“ ersetzt.
3. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Abkürzung „Abs.“ durch das Wort 
„Absätze“ ersetzt.

b) Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben.
4. Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 und 6 

eingefügt:
„(5) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für 

die Teilnahme an den Sitzungen eine pauschale 
Entschädigung von je 20,00 Euro (§ 34 Abs. 2 
ThürKWG).

(6) Die Mitglieder des Wahlvorstandes erhalten bei 
der Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie 
erforderlichenfalls für den folgenden Tag je eine 
pauschale Entschädigung (§ 34 Abs. 2 ThürKWG) 
in Höhe von:

a) 40 Euro für den/die Wahlvorsteher/in, Schriftführer/
in und dessen/deren Stellvertreter/innen (Briefwahl/ 
Urnenwahl),

b) 30 Euro für den/die Beisitzer/in.
Bei verbundenen Wahlen erhalten die Mitglieder des 
Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am 
Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
je einen Zuschlag auf die in Satz 1 genannten Beträge in 
Höhe von 15 Euro (§ 34 Abs. 2 ThürKWG).“

5. Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und erhält folgende 
Fassung:
„(7) Die kommunalen Wahlbeamten erhalten für die 

Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwands-
entschädigung auf der Grundlage der Thüringer 
Verordnung über die Aufwandsentschädigung der 
ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit 
(ThürAufEVO) vom 07. September 1993 (GVBl. S. 
617) in der jeweils geltenden Fassung:

a) der ehrenamtliche Bürgermeister bei einer Ein-
wohnerzahl von 501 bis 1.000 Einwohnern in Höhe 
von 80 v. H. des dynamisierten Höchstbetrags aus 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 ThürAufEVO, welcher sich nach 
§ 1 Abs. 1 und 4 ThürAufEVO jährlich ab dem 01. 
Januar, um die letzte im Gesetz- und Verordnungs-
blatt des Freistaates Thüringen veröffentlichte Preis-
entwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 Thüringer Abge-
ordnetengesetz in der Fassung vom 9. März 1995 
(GVBl. S. 121) in der jeweils geltenden Fassung 
verändert;

b) der ehrenamtliche Erste Beigeordnete ohne Leitung 
eines Geschäftsbereiches nach § 32 Abs. 7 Satz 
2 ThürKO in Höhe von 60 v. H. des dynamisierten 
Höchstbetrags aus § 2 Abs. 2, 1. Halbsatz 
ThürAufEVO, welcher sich nach § 1 Abs. 1 und 4 
ThürAufEVO jährlich ab dem 01. Januar, um die 
letzte im Gesetz- und Verordnungsblatt des Frei-
staates Thüringen veröffentlichte Preisentwicklungs-
rate nach § 26 Abs. 3 Thüringer Abgeordnetengesetz 
in der Fassung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121) in 
der jeweils geltenden Fassung verändert.“

Artikel 2
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der Haupt-
satzung wie er sich nach Inkrafttreten der 10. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung ergibt, neu bekannt zu machen.

Artikel 3
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
Großvargula, den 08.10.2025
- Siegel - Wartmann

Bürgermeister

II. Bekanntmachungsvermerk
Die in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 04.09.2025 
beschlossene 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Herbsleben wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Abdruck 
in dem von den Gemeinden Herbsleben und Großvargula 
gemeinsam herausgegebenen Amtsblatt „Unstrut-Kurier“ 
Amtsblatt der Gemeinde Herbsleben und der Gemeinde Groß-
vargula am 19.11.2025.
III. Hinweis gem. § 21 Abs. 4 ThürKO
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekannt-
machung betreffen, können schriftlich unter Darlegung des 
Sachverhalts gegenüber der Gemeinde Herbsleben, Haupt-
straße 52, 99955 Herbsleben innerhalb eines Jahres nach 
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht werden. 
Liegen solche Verstöße vor und werden sie innerhalb der 
Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann sind sie für die Wirk-
samkeit der Satzung unbeachtlich.
Herbsleben, den 06.10.2025
- Siegel - M a s c h e r

Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Großvargula

Einladung zur Gemeinderatssitzung

Ich lade Sie recht herzlich zur 5. Sitzung des Gemeinderates 
Großvargula für

Dienstag, den 25.11.2025 um 18.30 Uhr
in das Rathaus, Markt 80, Großvargula

ein.
Die Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte aus den 
Schaukästen der Gemeinde Großvargula. Zum öffentlichen 
Teil der Gemeinderatssitzung sind unsere Bürgerinnen und 
Bürger recht herzlich eingeladen.
Mit freundlichen Grüßen
Wartmann
Bürgermeister

10. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der 

Gemeinde Großvargula

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-
ordnung – ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Großvargula in seiner Sitzung am 2. September 
2025 folgende 10. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Großvargula beschlossen:

Artikel 1
§ 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Großvargula in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20.11.2009, zuletzt geändert 
durch die 9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Großvargula vom 06.04.2022 wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Satz 3 wird die Verweisung „§ 2 Abs. 5 der 

Thüringer Verordnung über Höchstsätze für die Ent-
schädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreis-
tagsmitglieder (Thüringer Entschädigungsverordnung 
– ThürEntschVO)“ durch die Verweisung „§ 2 Abs. 5 der 
Thüringer Verordnung über die Entschädigung der Ge-
meinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder vom 6. 
November 2018 (GVBl. S. 703) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.
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I. Genehmigungsvermerk
Die 10. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Großvargula wurde durch Beschluss-Nr. 35/4/2025 
(6) des Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am 
02.09.2025 beschlossen. Der Satzungsbeschluss wurde 
sodann der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Land-
ratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Kommunalaufsicht, angezeigt 
und zur rechtsaufsichtlichen Prüfung vorgelegt. Die Rechts-
aufsichtsbehörde erteilte mit Schreiben vom 30.09.2025 die 
Eingangsbestätigung und Zulassung der Bekanntmachung 
nach
§ 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO. Am 08.10.2025 erfolgte darauf-
hin durch den Bürgermeister der Gemeinde Großvargula die 
rechtswirksame Ausfertigung der Satzung.
II. Bekanntmachungsvermerk
Die in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 02.09.2025 
beschlossene 10. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Großvargula wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Abdruck 
in dem von den Gemeinden Herbsleben und Großvargula ge-
meinsam herausgegebenen Amtsblatt „Unstrut-Kurier“ Amts-
blatt der Gemeinde Herbsleben und der Gemeinde Groß-
vargula am 19.11.2025.
III. Hinweis gem. § 21 Abs. 4 ThürKO
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekannt-
machung betreffen, können schriftlich unter Darlegung des 
Sachverhalts gegenüber der Gemeinde Herbsleben, Haupt-
straße 52, 99955 Herbsleben innerhalb eines Jahres nach 
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht werden. 
Liegen solche Verstöße vor und werden sie innerhalb der 
Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann sind sie für die Wirk-
samkeit der Satzung unbeachtlich.
Großvargula, den 08.10.2025
- Siegel - Wartmann

Bürgermeister

Informationen der 
Gemeindeverwaltung

Schließzeiten der Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung Herbsleben ist
vom 24.12.2025 bis einschließlich 04.01.2026

geschlossen. Ab dem 05.01.2026 ist die Verwaltung wieder 
zu den bekannten Sprechzeiten geöffnet.
Mascher
Bürgermeister
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Redaktionsschluss

Besuchen Sie die Gemeinden Herbsleben und Großvargula 
auch auf den Internetseiten unter: 
www.gemeinde-herbsleben.de & www.grossvargula.de.
Unsere E-Mail-Adresse lautet: 
sekretariat@gemeinde-herbsleben.de.
Die nächste Ausgabe des „Unstrut-Kurier“ erscheint am 
28.01.2026,
Redaktionsschluss ist am 12.01.2026.
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Weihnachtszeitgruß der Gemeinde Großvargula

Liebe Großvarchlerinnen und Großvarchler,
wir wünschen Ihnen für die bevorstehende Advents- und 
Weihnachtszeit viele ruhige und besinnliche Stunden im 
Kreis Ihrer Lieben sowie alles erdenklich Gute - vor allem 
Gesundheit und Zufriedenheit.
Genießen Sie die Adventszeit und die Festtage, lassen Sie 
das Jahr noch einmal Revue passieren und gönnen Sie sich 
Momente fernab des hektischen Alltags. Einige fröhliche 
Weihnachtsfeiern stehen nun bevor - unter anderem unsere 
Feier aller Vereine am 22. November im Gemeindesaal. 
$uch unser trDditiRneOOer $dvents]Duber fi ndet in diesem 
Jahr wieder statt, und zwar am Samstag, den 6. Dezember 
2025, auf dem alten Schulhof.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen ehrenamtlich 
Engagierten, Helferinnen und Helfern, Vereinen, Firmen, 
Unterstützern sowie allen aktiven Bürgerinnen und Bürgern. 
Mit Ihrem Einsatz, Ihren Ideen und Ihrer Begeisterung tragen 
Sie in vielfältiger Weise dazu bei, dass unser Ort so lebens-
wert bleibt. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen allen eine friedvolle und erholsame 
Weihnachtszeit, einen gelungenen Jahres-
ausklang und ein glückliches, gesundes 
neues Jahr.
Bleiben Sie gesund - und behalten Sie 
Ihren Enthusiasmus und Ihre Leidenschaft 
I�r unser gemeinsDmes 'Rrfl eben�
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

die Adventszeit steht vor der Tür, eine Zeit des Innehaltens, der Freude 
sowie des Miteinanders und damit auch unsere traditionelle Senioren-
weihnachtsfeier.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns einige gemütliche und 
fröhliche Stunden in festlicher Atmosphäre zu verbringen, die in der 
vorweihnachtlichen Zeit Gelegenheit zu Begegnung sowie geselligem 
Beisammensein bietet.

Datum: Mittwoch, 03. Dezember 2025
Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Gaststätte in Großvargula

Bei Kaffee, Kuchen und einem kleinen weihnachtlichen Programm 
wollen wir uns auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. 
Stimmungsvolle Weihnachtsmusik, besinnliche Worte, kleine 
Überraschungen und nette Gespräche sollen diesen Nachmittag 
bereichern und mit einem exquisiten Abendessen abschließen. Für Ihr 
leibliches Wohl ist somit bestens gesorgt.

Den Unkostenbeitrag in Höhe von 10,-
freundlicherweise auch in diesem Jahr wieder die Gruppe des 
Seniorentreffs vom Dorfverein Großvargula. Somit entfällt die Eigen-
beteiligung für alle Besucher, hierfür ein ganz großes Dankeschön.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam einen schönen vor-
weihnachtlichen Nachmittag sowie Abend zu verbringen und wünschen 
eine besinnliche Adventszeit.

Mit vorweihnachtlichen Grüßen

Ihre Gemeinde Großvargula

Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Großvargula

Wichtige Information zur Vollsperrung
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals auf die Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit den derzeit laufenden 
Baumaßnahmen an der Ortsdurchfahrt in der Kleinvargulaer 
Straße hinweisen.
'er 6trD�enbDu befindet sich DktueOO in der entscheidenden 
Phase – die Arbeiten laufen auf Hochtouren, da der Asphalt-
einbau für Ende November vorgesehen ist. Wir möchten daher 
alle Bürgerinnen und Bürger daran erinnern, dass die Orts-
durchfahrt regulär vollständig gesperrt ist.
'Ds bisherige (ntgegenkRmmen der %DufirmD� dDs es bisODng 
ermöglicht hat, unnötig lange Umwege zu vermeiden, verdient 
Anerkennung und sollte von uns allen dankbar angenommen 
werden.
In der aktuellen Bauphase lässt es sich jedoch nicht vermeiden, 
dass es zeitweise zu weiteren Einschränkungen oder gar zur 
vollständigen Sperrung für den Durchgangsverkehr kommt. 

Bitte beachten Sie in jedem Fall 
die Sicherheit der Bauarbeiter – 
sie leisten täglich ihre Arbeit unter 
schwierigen Bedingungen. 
Leider kam es vereinzelt zu unan-
gemessenem Verhalten einzelner 
Verkehrsteilnehmer gegenüber 
den Bauleuten, was absolut in-
akzeptabel ist.
Wir bitten alle Bürgerinnen und 
Bürger nochmals eindringlich um 
Rücksichtnahme und umsichtiges 
Verhalten. Nur gemeinsam können 
wir dazu beitragen, dass die Bau-
arbeiten zügig und sicher abgeschlossen werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Ihre Gemeinde Großvargula
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Elektroschrott

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt 
sich an den bundesweiten Aktionswochen rund um den Inter-
nationalen E-Waste-Day, der am 14. Oktober 2025 statt fand. 
Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema der fach-
gerechten Entsorgung von Elektroschrott zu lenken.
Weltweit fallen jährlich mehr als 62 Millionen Tonnen Elektro-
schrott an – davon allein in Deutschland fast 2 Millionen 
Tonnen. Außerdem steigt jährlich die Anzahl der in der EU 
und damit auch in Deutschland auf dem Markt erhältlichen 
neuen Elektrogeräte kontinuierlich an. Und wer sich ein neues 
Elektrogerät kauft, sortiert meistens ein altes aus. Aus diesem 
Grund wächst auch die Menge an E-Schrott unaufhörlich.
Aber was ist eigentlich E-Schrott?
Elektroschrott ist die Bezeichnung für ausgediente Elektro- 
und Elektronikaltgeräte sowie deren Bestandteile, die Strom 
benötigen, batteriebetrieben sind oder elektronische Bau-
teile enthalten, wie zum Beispiel Leuchtschuhe für Kinder, 
Massagesessel oder Photovoltaikplatten. Alles, was einen 
Stecker, einen Akku oder eine Batterie hat, ist also ein 
Elektrogerät. Wenn auf dem Gerät das Symbol der durch-
gestrichenen Mülltonne abgebildet ist, handelt es sich ein-
deutig um E-Schrott. Kaputter Fön, defekter Toaster, aus-
sortierter Computer – viele ausgemusterte Geräte landen im 
Keller, in der Mülltonne oder werden an Straßen und Feld-
wegen abgelagert. Über 200 Millionen alte Handys liegen in 
Deutschland ungenutzt in Schubladen. Bislang werden nur 
rund 32 Prozent des Elektroschrotts ordnungsgemäß ent-
sorgt. Damit ist Deutschland meilenweit von der EU-weit vor-
geschriebenen Sammelquote von 65 Prozent entfernt.
Wenn diese Altgeräte nicht richtig entsorgt werden, hat das 
elementare Folgen für unsere Umwelt und Gesundheit: denn 
Elektroschrott enthält auch giftige Substanzen wie beispiels-
weise Quecksilber, Blei, Cadmium und Arsen. Die toxischen 
Materialien in E-Schrott können zahlreiche ernste gesund-
heitliche Probleme verursachen, wenn sie keiner geregelten 
Entsorgung zugeführt werden.
Außerdem enthält E-Schrott wertvolle Rohstoffe, die nach-
haltig wiederverwertet und so erhalten werden können.
Wohin also mit den ausgedienten Geräten?
Die Selbstanlieferung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
sowie Altmetall an die AWB-Umladestation (Aemilienhäuser 
Straße 59 in Mühlhausen) ist gebührenfrei innerhalb der 
Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 07:00 bis 17:00 Uhr, Sa. 09:00 bis 
12.30 Uhr) ohne Voranmeldung möglich.
Jeder private Haushalt hat einmal im Halbjahr die Möglichkeit, 
die bei ihm zur Entsorgung anfallenden Elektro-/Elektronik-
altgeräte sowie Altmetalle in haushaltsüblichen Mengen 
kostenfrei abholen zu lassen. Die Kontaktdaten zur An-
meldung der Abholung per Online-Antrag, E-Mail oder Tele-
IRn finden ,nteressierte DuI unserer +RmeSDge unter httSs���
www.abfallwirtschaft-uhk.de.
Auch in Elektrofachmärkten, Lebensmitteleinzelhandels-
geschäften und Discountern, die dauerhaft oder immer wieder 
Elektrogeräte vertreiben, können Altgeräte kostenfrei zurück-
gegeben werden. Das Gleiche gilt für den Online-Handel.
Defekte Elektrogeräte können aber unter Umständen auch 
repariert werden. Traut man sich eine Reparatur nicht selbst 
zu, gibt es Hilfe bei Handwerkern in Fachwerkstätten oder in 
so genannten Repair-Cafés.
Der Thüringer Reparaturbonus erleichtert Verbrauchern die 
Entscheidung zugunsten einer Reparatur. Allerdings soll 
dieser im kommenden Jahr gestrichen werden. Der Bonus 
ist eine Initiative des Thüringer Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Naturschutz und Forsten und der Verbraucher-
zentrale Thüringen. Hier kann ein Teil der Reparaturkosten 
zurückerstattet werden. Die Beantragung erfolgt online unter 
www.reparaturbonus-thueringen.de.
Zudem macht es Sinn, zunächst die Garantieansprüche gegen-
über dem Hersteller des jeweiligen Elektrogerätes zu prüfen. 
Das schont den eigenen Geldbeutel, Umwelt und Klima.
Mülverstedt
Werkleiterin

Informationen anderer Behörden

Der Abwasserzweckverband 
Unstruttal Herbsleben informiert:

Stellenangebot
Der Abwasserzweckverband Unstruttal Herbsleben sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Kläranlage 
/Kanalbetrieb eine/n
Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) oder
Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser 

(m/w/d) oder
Elektroniker im Einsatzbereich Abwasser 

(m/w/d).
Die Einstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist 
unbefristet und in Vollzeit (39,0 Wochenstunden).
Sie umfasst folgende Aufgaben:
• Bedienung und Überwachung der Betriebsabläufe einer 

zentralen Verbandskläranlage
• Erhebung und Auswertung von Messdaten; Einleiten ggf. 

erforderlicher Maßnahmen
• Probenahme und Analyse von Abwasser und Klärschlamm; 

Anforderungen der einschlägigen Eigenkontrollverordnung
• Dokumentation der Arbeitsergebnisse per EDV-Technik
• Steuerung, Inspektion und Wartung von Pumpen, Becken 

und Rohrleitungssystemen
• Beurteilung von Störungen, ggf. Installations- oder 

Reparaturarbeiten an technischen und elektronischen 
Einrichtungen der Anlagen und Maschinen

• Teilnahme an Rufbereitschaftsdiensten
Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD 
sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen wie 
Sonderzahlung, Leistungsentgelt sowie Sozialleistungen und 
Zuschüsse zu Mobilität und Mitarbeitergesundheit.
Erwartet werden:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem der 

oben genannten Berufe
• die Bereitschaft zur Fortbildung im Bereich Umwelt-

technik/Abwasser
• Führerschein der Klasse B/BE
• Grundlagen der Maschinen- und Verfahrenstechnik, der 

Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
• sicherer Umgang mit dem PC und der EDV
• hohe Einsatzbereitschaft und starkes Verantwortungs-

bewusstsein
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Schwerbehinderte Bewerber/innen haben 
bei gOeicher (ignung� %eIähigung und IDchOicher 4uDOifikDtiRn 
Vorrang bei der Einstellung. 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugniskopien, Tätigkeitsnachweise, 
Prüfungs- und Arbeitszeugnisse) richten Sie bitte bis zum
15.12.2025 an den

Abwasserzweckverband Unstruttal Herbsleben
Hauptstraße 52

99955 Herbsleben
oder per E-mail an: buero@azv.herbsleben.info

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des 
Datenschutzes wird zugesichert.
Bewerber erklären sich mit der Einsichtnahme in die Be-
werbungsunterlagen einverstanden und stimmen der vorüber-
gehenden Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten im 
Rahmen des Auswahlverfahrens zu. Nach Abschluss des Ver-
fahrens zur Besetzung der ausgeschriebenen Stelle werden 
die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber/
innen entsprechend § 27 Abs. 4 ThürDSG ordnungsgemäß 
vernichtet. Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden 
nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter und 
adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Durch die Be-
werbung entstehende Kosten, einschließlich Reisekosten, 
werden nicht erstattet. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Haustein, 
Tel.: 036041/ 42078.
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Wir wünschen all unseren Lesern ein frohes Weihnachts-
fest sowie ein gesundes Neues Jahr! Die Bibliothek 
bleibt über Weihnachten und dem Jahreswechsel vom 
22.12.2025 bis zum 04.01.2026 geschlossen.
Wir stellen folgende Bücher vor:
Felicitas Kind
„Der Markt der Weihnachtswunder“

Erinnerung - Hinweise zum 
Pfl ichtumtausch der Führerscheine

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 10.10.2025
FD Straßenverkehr / Fahrerlaubnisbehörde
,m 5Dhmen des geset]Oich vRrgegebenen 3fl ichtumtDusches 
der Führerscheine sind derzeit die Fahrerlaubnisinhaber 
zum Umtausch aufgerufen, deren EU-Kartenführer-
scheine ab 1. Januar 1999 bis 31.12.2001 ausgestellt 
worden sind.
Diese Führerscheine werden zum 19.01.2026 ungültig.
Zur Bearbeitung ist neben dem Kartenführerschein, dem 
Personalausweis, der Umtauschgebühr von 32,80 €, ein 
aktuelles, biometrisches Passbild in ausgedruckter Form 
mitzubringen.
Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, 
müssen den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033
umtauschen, unabhängig vom Führerscheinmodell oder 
Ausstellungsjahr des Führerscheins.
Der FD Straßenverkehr gibt den Hinweis, dass alle Bürger-
anliegen grundsätzlich erst mit vorher erfolgter Termin-
buchung bearbeitet werden. 
Dies ist nur online möglich unter https://termine.uh-kreis.de/
Bei der Online-Terminbuchung ist es unbedingt erforderlich, 
den Termin zu bestätigen. 
Im Falle kurzfristiger Verhinderung ist der Termin bitte abzu-
sagen, damit dieser anderweitig vergeben werden kann.
Sofern Sie noch im Besitz eines „Papierführerscheines“ sind, 
weisen wir Sie darauf hin, dass Sie ein ungültiges Dokument 
besitzen und Sie umgehend einen Termin zum Umtausch ver-
einbaren sollten.
Ihre Fahrerlaubnisbehörde

Sprechstunde der 
Seniorensicherheitsberater

Sehr geehrte Damen und Herren,
die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater des Unstrut- 
Hainich-Kreises führen am 02.12.2025 ihre Sprechstunden 
für Senioren/innen im Mehrgenerationenhaus „Geschwister 
Scholl“, Puschkinstraße 8, 99974 Mühlhausen durch. In der 
Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr informieren sie zum Thema 
„Smarte Spielzeuge senden nicht nur Nutzungsdaten an 
Hersteller“.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus-Peter Oertel

Nichtamtlicher Teil

Informationen der 
Gemeindebibliothek Herbsleben

Die Gemeindebibliothek 
informiert:

Die Bibliothek begrüßt Sie zu folgenden 
Öffnungszeiten:
Dienstag 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr

Telefonisch sind wir unter 036041 387-29 erreichbar!
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Vor 66 Millionen Jahren beendete ein gewaltiger Asteroiden-
einschlag die Herrschaft der Dinosaurier. Für die Säuge-
tiere war ihr Ende eine große Chance. In den 100 Millionen 
Jahren im Schatten der Dinosaurier wurden die Säugetiere 
zwar sehr vielfältig, aber nie größer als ein Dachs. Kaum war 
der Weg frei, füllten sie jede erdenkliche Nische, stiegen in 
die Höhe und eroberten die ganze Welt. Wir reisen weit in 
der Zeit zurück und treffen Mammuts, Säbelzahntiger und 
Riesenfaultiere. Wir folgen den Spuren der Evolution, treffen 
auf Urmenschin Lucy und ein dackelgroßes Pferd aus der 
Grube Messel und entdecken, wie unsere Welt von heute 
entstand und wo unserer aller Wurzeln als Säugetiere liegen. 
Ein spannendes Sachbuch für Kinder ab 8 Jahren.

Informationen der staatlichen 
Gemeinschaftsschule

Kuchenbasar für die Klassenkasse
Dank engagierter Eltern und Schüler, verkaufte die Klasse 
��D fl ei�ig .uchen� :DIIeOn� %re]eOn und Dndere /eckereien 
]um .indersDchenfl RhmDrkt in +erbsOeben und erDrbeite sich 
so Geld für die Klassenkasse. Diese soll für einen Wandertag 
am Ende des Schuljahres genutzt werden. Es war ein tolles 
Gemeinschaftserlebnis, bei dem viel gelacht wurde.
„Wir möchten uns bei allen Eltern bedanken, die gebacken, 
am Stand mitgeholfen und alles organisiert haben. Auch ein 
Dankeschön an Frau Weisheit, die ebenso unterstützte.“
Emily (stellvertretend für die 7a)

Das ostfriesische Himmelshusen ist Johanns Heimat, doch 
der 79-jährige hat weder Mittel noch Kraft, sein altes Haus 
zu sanieren. Zum Glück hat die junge Antea eine Idee: Ein 
Weihnachtsmarkt soll her, um Johann mit dem Erlös unter die 
Arme zu greifen. Gemeinsam mit ihrem Freund Thore ver-
sucht sie, die Dorfgemeinschaft zu überzeugen. Zunächst 
stoßen die beiden auf wenig Zuspruch, aber sie geben ihre 
Bemühungen nicht auf und kommen sich dabei immer näher. 
Schafft es Anteas kleiner Funke Hoffnung doch, das ganze 
Dorf zu verändern und Herzen zusammenzubringen?
TESSLOFF – WAS IST WAS
„Mineralien und Gesteine-Schätze der Natur“

Ob funkelnde Kristalle, robuste Gebirgsformationen oder 
Meteoriten aus dem All – Mineralien und Gesteine erzählen 
die spannende Geschichte unseres Planeten! Doch sie sind 
nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich wichtig 
für unser tägliches Leben. Wie entstehen Gesteine? Welche 
Mineralien stecken in einem Smartphone? Und was hat 
Minecraft mit echten Steinen zu tun? Wir tauchen ein in die 
Welt der Geologie und erfahren, wie Menschen seit Jahr-
tausenden Edelsteine gewinnen. Doch die Ressourcen sind 
begrenzt: Einige Gesteine und Mineralien lassen sich nur 
unter schwierigen Bedingungen und nicht ohne Folgen für 
Mensch und Natur abbauen. Ein spannendes Sachbuch für 
Kinder ab 8 Jahren.
TESSLOFF – WAS IST WAS
„Säugetiere der Urzeit. Von Flughörnchen bis Mammut“
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„Manege frei“ - 
Zirkusprojekt in der TGS Herbsleben

In der Woche vom 16.06.2025 - 20.06.2025 hat uns der 
Projektzirkus „Simsalabim“ in unserer Grundschule besucht. 
$m 0RntDg sind Zir ]um Zirkus gegDngen� um die 3rRfivRr-
stellung anzusehen. Es war super cool! Sie haben mit Feuer 
gespuckt, mit Messern geworfen und mit Tieren Kunststücke 
gezeigt. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt. Es gab 
Fakire, Akrobaten, Seiltänzer, Clowns, Zauberer, Jongleure, 
Hula Hoop, Hunde und Tauben. 
'ienstDg und 0ittZRch hDben Zir flei�ig geSrRbt� (s ZDr 
anstrengend, hat aber viel Spaß gemacht. Besonders am 
Mittwoch haben wir nochmal gründlich geübt, denn am 
Donnerstag waren gleich zwei Vorstellungen. Morgens hatten 
wir die Generalprobe. Der Kindergarten und die 5. Klassen 
haben zugeschaut. 
Wir waren sehr aufgeregt, aber alles ist gut gelaufen. Am 
Nachmittag hatten wir den nächsten Auftritt, dieses Mal mit 
richtigen Kostümen und Schminke im Gesicht. Außerdem 
haben da das erste Mal die Eltern zugeschaut, sie fanden 
uns richtig gut. 
Am Freitag fand der letzte Auftritt statt, es war super cool. 
Alle Schüler wurden integriert, das fanden wir toll. An beiden 
Tagen waren die Zuschauer sehr begeistert und erstaunt, was 
wir in der kurzen Zeit alles gelernt haben. Die Projektwoche 
hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir alle haben Mut ge-
zeigt, deshalb möchten wir ganz laut schreien: Manege frei 
für die Kinder der TGS Herbsleben!
Klasse 3b, im Auftrag der Grundschule
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Klassenfahrt der 3. Klassen auf der Feuerkuppe
Zu unserer 1. Klassenfahrt vom 10.09. bis 12.09.25 sind wir 
mit dem Bus zur Feuerkuppe gefahren. Es waren fast alle 
Schülerinnen und Schüler der 3a und 3b dabei. Abfahrt war 
am Mittwoch um 9 Uhr. Wir waren alle sehr aufgeregt. Als 
wir um 10 Uhr angekommen sind, haben wir unser Gepäck 
abgestellt und durften erst einmal auf dem Spielplatz spielen. 
Danach sind wir zum Mittagessen gegangen. Es gab Schnitzel 
mit Kartoffel, Gemüse und Soße. Es war sehr lecker. Im An-
schluss sind wir in den Affenpark und zur Sommerrodelbahn 
gelaufen. Im Affenpark sind die Affen auf uns geklettert, das 
war sehr schön. Anschließend durften wir ein paar Mal die 
Sommerrodelbahn fahren. Als wir wieder zur Feuerkuppe ge-
laufen sind, durften wir endlich unsere Bungalows beziehen. 
Wir waren in 4 Bungalows und hatten 4er und 6er Zimmer. 
Nach dem Abendbrot durften wir noch ein wenig spielen, dann 
ging es zum Duschen und wir haben 22:30 Uhr geschlafen.
Am Donnerstag hatten wir verschiedene Aktivitäten auf 
der Feuerkuppe. Es gab den Lernort Natur dort lernten wir 
etwas über die Bäume und Tiere. Spannend war, dass uns 
ein Baum gezeigt wurde, auf dem ein weiterer Baum in einer 
Astgabelung wächst. Wir konnten auf einem Fahrrad mit 7 
Personen über das Gelände fahren. Anschließend gab es 
Mittagessen. Es war lecker. Nach einer kurzen Pause ging es 
weiter zum Schwarzlichttheater. Dort konnten wir selbst ein 
Theaterstück aufführen. Zum Schluss führte uns eine Schatz-
karte wieder über das Gelände. Der Schatz war eine Kiste mit 
Süßigkeiten und Spielsachen. Am Abend haben wir gegrillt 
und viel gespielt. Gemeinsam sind wir um 20 Uhr zur Disco 
gegangen. Wir haben ordentlich getanzt und sind danach 
müde ins Bett gefallen. Am Freitag haben wir unsere Sachen 
gepackt und sind frühstücken gegangen. Um 10 Uhr sind wir 
in den Bus eingestiegen und waren um 11 Uhr wieder in der 
Schule. Dort warteten unsere Eltern schon auf uns.
Es war eine sehr schöne Klassenfahrt. Am besten hat uns der 
Affenwald und das Fahrradfahren gefallen.
Leon, Lisa, Luise (3a)
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Betriebsbesichtigung - BAC Bad Tennstedt
Wie jedes Jahr durften wir erneut die Firma BAC in Bad Tenn-
stedt besuchen. 
Wir hatten wieder einmal viel Glück mit dem Wetter, sodass wir 
entspannt zu BAC wandern konnten. Nach einer informativen, 
abwechslungsreichen Betriebsführung konnten wir in aller 
Ruhe wieder zurücklaufen.
Danke an die Firma BAC für die dauerhafte Gastfreundlichkeit 
unserer Schule gegenüber.

6chuOausfluJ Iür *rR� und .Oein ����������
Auch in diesem Jahr stand unser traditioneller Schulaus-
flug ÄI�r *rR� und .Oein� Ser 5Dd Rder Ser %ein³ DuI dem 
Programm. Erneut ging es bei bestem Wetter und gut ge-
launt auf verschiedene Wander- und Fahrradstrecken. Ziel 
war bereits zum dritten Mal der Sportplatz in Großvargula.
Wir bedanken uns herzlich für die wiederholte Gastfreund-
schaft und bei Herrn Turbanisch, für die Bereitstellung eines 
weiteren Grills. Außerdem ein großes Dankeschön an die 
Organisatoren und die gesamte Schulgemeinschaft.
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Ergebnisse des Crosslaufs
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Unsere besten Läufer vom Schulcrosslauf traten am 
���������� ]um .reisfinDOe in %Dd /DngensDO]D Dn� $meOie 
Schäfer und Theo Krauß konnten sich jeweils über Platz 7 
freuen, Noah Dreyße lief auf den 10. und Emma Bley auf den 
12. Platz. Auch die anderen Herbslebener Starter gaben alles 
und belegten Plätze im Mittelfeld.
Auch unsere Grundschüler begleitet von Herrn Neubert und 
Frau Tröger hatten einen erfolgreichen Wettkampftag. Ergeb-
nisse folgen!

Wir bauen einen Igelunterschlupf
Für die Klasse 1a ging es in den Schulgarten, um einen Igel-
unterschlupf zu bauen. Das Thema „Igel“ hatte die Klasse im 
Vorfeld im Fach Schulgarten intensiv behandelt. Mit viel Eifer 
sammelten die Schülerinnen und Schüler trockene Blätter und 
kleine Äste. Anschließend bauten sie daraus einen gemüt-
lichen Igelunterschlupf, damit die Igel im Winter einen warmen 
Platz zum Schlafen haben. Zum Schluss schauten sich alle 
an, was sie geschafft hatten, und waren stolz auf ihr Werk. 
Jetzt hoffen die Kinder, dass bald ein Igel im Schulgarten 
einzieht.
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Tiefcon GmbH
Wolfram Baumaschinen
Christian Kühmstedt
Marco Scheit
MT Connect & Service
Viele von euch unterstützen uns immer wieder und dafür sind 
wir sehr dankbar. Ohne eure Hilfe wäre es uns nicht möglich 
eine Kirmes in Kleinvargula zu realisieren. Wir sind zuversicht-
lich, dass unsere Kirmes mit solcher Unterstützung auch die 
nächsten -Dhre stDttfinden Zird�
Vielen lieben Dank und herzliche Grüße
Kirmesgesellschaft Kleinvargula und Kulturverein 
Kleinvargula e.V.

10. Kürbisfest - ein Jubiläum voller Highlights
Am Samstag, den 18. Oktober 2025, lud der Dorfverein Groß-
vargula e.V. zum 10. Kürbisfest ein - und das Jubiläum hätte 
kaum schöner gefeiert werden können. Schon zur Mittagszeit 
herrschte auf dem Sportplatz reges Treiben, denn so viele 
Besucher wie in diesem Jahr hatte das Fest noch nie. Über-
all war fröhliches Lachen zu hören, Kinder tobten umher, der 
Duft von Kaffee, Kuchen und herzhaften Leckereien lag in der 
Luft - und die Stimmung war einfach großartig.
Gleich zu Beginn wartete ein besonderer Auftakt auf die 
Gäste: Eine faszinierende Greifvogelshow eröffnete das 
Fest und zog mit majestätischen Tieren und spannenden Er-
klärungen alle in ihren Bann. Danach wurde es musikalisch 
und rhythmisch: Die Großvargulaer Kindertanzgruppe „Just 
Dance“ sowie die Gruppe „LineDance“ aus Herbsleben 
sorgten mit ihren schwungvollen Auftritten für beste Unter-
haltung und begeisterten das Publikum mit viel Energie und 
Freude.

Vereinsleben

Der Kleintierzuchtverein 
T80 Herbsleben e.Vbegrüßt Sie recht herzlich zur

Geflügel- und KaninchenschauIn der Mehrzweckhalle der Agrargesellschaft Herbsleben AGam 29.11.2025 & 30.11.2025 in HerbslebenZu unserer Kleintierausstellung erwartet Sie eine bunte Vielfalt an Geflügel und Kaninchen. Ein Erlebnis für Jung und Alt was man einfach gesehen haben muss. 
Öffnungszeiten

Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Geflügelpestsituation können vom
Veterinäramt kurzfristig Maßnahmen angeordnet werden, die eine Absage
der Ausstellung erforderlich machen könnten.

Ein Dankeschön an die Sponsoren unserer 
Kirmes in Kleinvargula

Auch für die diesjährige Kirmes war unsere Kirmesgesell-
schaft unterwegs und hat nach Sponsoren gesucht. Dabei 
waren die Jungs und Mädels sehr erfolgreich und konnten 
durch ihren Charm einige Unternehmen bzw. Unternehmer 
von unserer Tradition überzeugen.
Wir bedanken uns herzlich bei den folgenden Sponsoren 
unserer Kirmes:
Agrargesellschaft Herbsleben AG
Allianz Versicherung Antje Degenhardt
BFT-Herbsleb-Autoservice
EDEKA Sven Becker
Elektrotechnik Dreyße
Fahrschule Ehrlich
Friseursalon Mandy Ehrlich
Friseursalon Schnittkante
Fröko Thomas Fröbe
Gärtnerei Ingo Rintisch
Hautsache Hauptsache Wellness- und Kosmetik Spa
Hellmund Bau GmbH
Hohberg GmbH
Post & Schreibwaren Jeannette Großmann
Kalkwerk Herbsleben Erdenwerk GmbH & Co. KG
KLEIN Handel und Transport GmbH
Lothar Eisenhardt
Mock Isoliertechnik GmbH
Physioteam Marold
Physiotherapie Zeyen
TRACO Manufactur
SHS Service für Haus, Bau & Garten
Thorsten Heckert Landwirtschaft



„UNSTRUT-KURIER“ 18 Nr. 7/2025 
Ein Höhepunkt des Tages war die Darbietung „Der höchste 
Kürbis“. Erstmals durfte ein großer, orangefarbener Ballon in 
die Luft steigen. Die Aktion wurde mit einem selbstgedichteten 
Lied musikalisch umrahmt. Diese kreative und humorvolle 
Einlage kam beim Publikum hervorragend an und sorgte für 
viel Freude und Applaus - so etwas hatte das Kürbisfest bis-
her noch nicht erlebt.
Neben den Bühnenprogrammen wartete auf die Besucher ein 
buntes Angebot an Aktivitäten und Attraktionen. Besonders 
beliebt war in diesem Jahr wieder die Fahrradausstellung, 
bei der liebevoll restaurierte und originelle Fahrräder aus ver-
schiedenen Epochen präsentiert wurden.
Auch für Kinder war das Fest wieder ein wahres Paradies. 
Der BSV betreute die sportlichen Aktivitäten, wie Pearlbälle, 
Fußball-Dart, Murmeltisch und verschiedene andere Ball-
spiele. Der KTZV lud zu einem Geschicklichkeits-Parcours 
und vielen anderen Spielen rund ums Tier ein. Der Förder-
verein bot Malspaß und viele Leckereien, der Kindergarten 
verwandelte mit Kinderschminke fröhliche Gesichter in 
Schmetterlinge, Tiger oder Feen und frisierte die Haare der 
Kinder. An den Bastelstationen wurde geschnitzt, bemalt und 
dekoriert, was das Zeug hielt. Wer es handwerklicher mochte, 
konnte an der Feldschmiede selbst Hand anlegen oder den 

Schmied bei seiner Arbeit beobachten. Daneben lockten ein 
Kräuterrätsel sowie Stände mit Handarbeits- und Töpferei-
artikeln, die zum Stöbern und Staunen einluden.
Am Abend setzte sich der bunte Tag stimmungsvoll fort. 
Ein Fackelumzug mit der Feuerwehr führte Groß und Klein 
mit leuchtenden Laternen und Fackeln durch das Dorf und 
schuf eine wunderschöne Atmosphäre. Als krönender Ab-
schluss erhellte schließlich eine atemberaubende Feuershow 
den Nachthimmel - ein perfektes Ende für einen rundum ge-
lungenen Festtag. Natürlich war auch für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt. Bodo’s Catering bot eine vielfältige Auswahl 
an herzhaften Speisen und Köstlichkeiten aus Kürbis. Dazu 
gab es Softeis, Kaffee, Kuchen, Kürbiswaffeln, verschiedene 
Bowle-Sorten und Getränke aller Art. Niemand musste hung-
rig oder durstig nach Hause gehen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren, Unter-
stützern, Kuchen- und Plätzchenbäckern sowie den zahl-
reichen Helferinnen und Helfern, die beim Aufbau, Abbau 
und am Festtag selbst tatkräftig im Einsatz waren. Durch ihr 
Engagement, ihre Zeit und ihre Begeisterung wurde das 10. 
Kürbisfest zu einem unvergesslichen Erlebnis, das noch lange 
in Erinnerung bleiben wird.
Der Vorstand des Dorfvereines Großvargula e.V.
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Nachrichten aus dem 
Einwohnermeldeamt

Die Gemeinden Herbsleben und 

Großvargula gratulieren zur Geburt 

und begrüßen alle neuen Erdenbürger 

im Verwaltungsbereich.

Herbsleben
Eric Schröder geb. am 25.09.2025

Geburtstage
Die Gemeinden Herbsleben und Großvargula gratulieren 
den Jubilaren (ab 65 Jahren) zum Geburtstag und wünschen 
alles Gute, Gesundheit und viel Freude sowie Glück im neuen 
Lebensjahr.
„Das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atem-
züge, sondern an den Momenten, die uns den Atem rauben.“ 
(Verfasser unbekannt)

In Herbsleben
am 21.11.2025
Peter Kroll   zum 72. Geburtstag

am 22.11.2025
Annelore Meiland   zum 79. Geburtstag

am 22.11.2025
Ute Henning   zum 69. Geburtstag

am 23.11.2025
Marion Pospich   zum 65. Geburtstag

am 28.11.2025
Reinhard Kloß  zum 69. Geburtstag

am 30.11.2025
Elke Lutter   zum 85. Geburtstag

am 30.11.2025
Petra Hoffmann  zum 70. Geburtstag

am 06.12.2025
Gerlind Degenhardt   zum 85. Geburtstag

am 08.12.2025
Renate Deimer  zum 73. Geburtstag

am 11.12.2025
Ruth Fink   zum 86. Geburtstag

am 15.12.2025
Gerhard Ernst   zum 71. Geburtstag

am 21.12.2025
Gabriele Kloß  zum 68. Geburtstag

am 22.12.2025
Siegfried Grube   zum 76. Geburtstag

am 26.12.2025
Carmen Zimmermann   zum 69. Geburtstag
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am 29.12.2025
Marina Metz  zum 70. Geburtstag

am 30.12.2025
Hans-Jürgen Heinz  zum 70. Geburtstag

am 05.01.2026
Annegret Helbing  zum 80. Geburtstag

am 05.01.2026
Hannelore Paukstadt zum 76. Geburtstag

am 05.01.2026
Marina Hohberg  zum 72. Geburtstag

am 17.01.2026
Gerd Weiß  zum 74. Geburtstag

am 17.01.2026
Petra Möller  zum 71. Geburtstag

am 19.01.2026
Renate Höhnl zum 82. Geburtstag

In Kleinvargula
am 23.11.2025
Karin Schuchardt  zum 69. Geburtstag

am 28.11.2025
Werner Scheit  zum 73. Geburtstag

am 11.12.2025
Hans-Joachim Gewalt  zum 77. Geburtstag

am 14.01.2026
Bernfried Sommer  zum 75. Geburtstag

In Großvargula
am 28.11.2025
Ute Waitz  zum 70. Geburtstag

am 30.11.2025
Siegfried Harnisch  zum 84. Geburtstag

am 01.12.2025
Dieter Kernich  zum 75. Geburtstag

am 04.12.2025
Eleonore Pelz  zum 97. Geburtstag

am11.12.2025
Christa Schuchardt  zum 87. Geburtstag

am 22.12.2025
Klaus-Dieter Hötzel  zum 70. Geburtstag

am 05.01.2026
Siegfried Weißenborn  zum 88. Geburtstag

am 24.01.2026
Wolfgang Jaritz  zum 74. Geburtstag

Hinweis:
Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist es nicht 
mehr möglich, die namentliche Gratulation zu Alters- oder 
Ehejubiläen in bisheriger Weise zu veröffentlichen. Wir bitten 
hierfür um Ihr Verständnis.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Alters- oder Ehejubiläum im 
Amtsblatt genannt wird, senden Sie uns bitte die ausgefüllte 
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung Ihrer Daten zu. 
Die Einwilligungserklärung erhalten Sie in der Gemeindever-
waltung, der Bibliothek oder über die Internetseiten der Ge-
meinden.

Michael Koch
Versicherungskaufmann (IHK)

Vermögensberater/Regionaldirektion

Rosa-Luxemburg-Straße 30
99955 Herbsleben

Telefon 036041 503735
Mobil 0179 1242546
michael.kochl@allfinanz.ag
www.allfinanz.ag/michael.kochl

Allfinanz
Deutsche Vermögensberatung

GENERALI

Als persönlicher Finanzcoach helfe ich Ihnen, die
richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.

-Anzeige-

Familienanzeigen

online gestalten!
Schritt für Schritt:

LINUS WITTICH Medien KG
Industriestraße 9 - 11· 36358 Herbstein
Tel. 0 66 43 / 96 27 - 0 · E-Mail: zentrale@wittich-herbstein.de

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf:

anzeigen.wittich.de
01.

Wählen Sie nun das Erscheinungsgebiet aus.
Klicken Sie auf den eingegebenen Titel in der angebotenen Auswahl. 

03.

Wählen Sie die Art und das Thema der Anzeigenschaltung aus.

private Anzeigen | Familienanzeigen

04.

Wählen Sie den Erscheinungstermin aus.
Klicken Sie im Kalender die gewünschten Erscheinungstermine an. 

05.

Buchungsübersicht/Anzeigenvorschau 
Hier überprüfen Sie die Angaben der gebuchten Anzeigenschaltung.

07.

Zahlungsmodalitäten
Bitte geben Sie nun Ihre Rechnungsadresse sowie Kontoinhaber-
daten ein und bestätigen Sie das Lastschriftverfahren.

09.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Gerne können Sie uns noch unter Bemerkungen etwas mitteilen.

11.

Vielen Dank für die Buchung Ihrer Anzeige bei 
LINUS WITTICH Medien.
Sie erhalten weitere Informationen auf Ihre E-Mail-Adresse.

12.

Erstellen Sie Ihre Anzeige.
Nach Auswahl des Anlasses können Sie im Editor Ihre Anzeige
ganz individuell erstellen.

06.

Hinweise zum Datenschutz + AGBs
Lesen Sie sich die Hinweise zum Datenschutz und unseren AGBs 
durch und bestätigen Sie diese.

10.

Nutzerdaten 
Bitte geben Sie nun Ihre persönlichen Daten vollständig ein.

08.

Haben Sie ein Kundenkonto?02.

weiter ohne Anmeldung >anmelden >
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✩ ✩

✩✩
Eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und ein Wiedersehen

spätestens zum Blütenfest am 25. und 26. April 2026 wünschen Ihnen die Fahner Obstbauern.

✩

✩

✩
✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩
Jahresausklang bei „Fahner Obst“
Weihnachtsbäume - Apfelsonderverkauf - Weihnachtspräsente

www.fahnerobst.de – Infotelefon: (03 62 06) 2 61 14
www.facebook.com/fahnerobst und www.instagram.com/fahnerobst

✩

Weihnachtsbäume zum Selbstabsägen
am 13.12. und am 20.12.2025 
jeweils 9 – 16 Uhr
Der Parkplatz für die Weihnachtsbaumplantage befindet 
sich zwischen Gierstädt und Kleinfahner.

Jeder Baum – egal wie groß – kostet 20,00 €.

Für den Transport steht Verpackungsmaterial bereit und 
unsere Kollegen vor Ort sind ihnen selbstverständlich 
behilflich beim Einnetzen.

Hofladen Gierstädt
im Obstpark

Öffnungszeiten im Advent:
bis 23.12.2025
Mo. bis Sa.   9 bis 16 Uhr

Immer mindestens 5 verschiedene Apfelsorten.
Und ab dem 05.12. frisch gesägte 
Nordmanntannen und Blaufichten.

ACHTUNG VORMERKEN!!!
Tag des Deutschen Apfels
Verkostung/Beratung/Verkauf und

Wanderung mit Vorführungen zum Obstbaumschnitt

am Sonntag, den 11.01.2026 von 10 bis 15 Uhr

im Obstbaumuseum Kleinfahner und im Hof

des Ortsteilzentrums Rautenkranz

Weihnachtssonderverkauf an 
den Hofläden: am 13.12.2025 
in Gierstädt von 9 - 16 Uhr
in Döllstädt von 9 - 14 Uhr
verschiedene Sorten Äpfel aus der Großkiste
 zum Sonderpreis von 1,50 €/kg

Direktverkauf Fahner Frucht
im oberen Teil des Gewerbeparks
(Ausschilderung Lohnmost folgen)

Öffnungszeiten bis 23.12.2025:
Mo. bis Fr. 10 bis 16 Uhr
Sa. 9 bis 12 Uhr

30 verschiedene Säfte, Fruchtweine, Glühweine,
Obstbrände u. -liköre, Weihnachtliche Präsente 
bestellen Sie bitte bis spätestens 18.12.2025

Danach ist
Weihnachtspause 
bis zum 04.01.2026

Ab 05. Januar 2026 
erhalten Sie 
unser gesamtes 
Apfelsortiment im 
Direktverkauf der
Fahner Frucht zu den 
gewohnten Öffnungszeiten:    
Mo. bis Fr. 10 bis 16 Uhr,
Sa.   9 bis 12 Uhr

✩
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,,Von der Erde gegangen - im Herzen geblieben.“

Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme 
durch liebevolle Worte, Blumen und Geldzuwendungen für

Wolfgang Rübberdt
* 17.05.1936      † 21.10.2025

möchten wir uns recht herzlich bei allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten bedanken.

Ein besonderer Dank gilt
- Hausärztin Frau Dr. Diana Krüger
- dem Pflegedienst Schwester Anne
- dem Bestattungsinstitut Sonja Schweinsberg
- der Pfarrerin Lydia Fellmann
- dem Blumenhaus Wetzstein

In stiller Trauer
Rainer Rübberdt
im Namen aller Angehörigen

Kleinvargula, im November 2025

Bestattungen

„Schweinsberg”
Rosa-Luxemburg-Str. 28 • 99955 HERBSLEBEN

Tel. 036041 / 56208
Mobil 0173 / 4579921

E-Mail: S.Schweinsberg@web.de
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wittich.de/traueranzeigen

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de
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An den beiden Adventssamstagen, 6. und 13. Dezember, 
ist unser Lamashop im Lamagarten (Seelengrabenweg) 

von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 

Die Unstrut-Lamas 

wünschen eine 

friedvolle Adventszeit! 

Entdeckt handgesiedete Seifen aus Bad Langensalza – mit Keratin aus der feinen Lamafaser – 
sowie viele liebevoll ausgewählte Kleinigkeiten zum Verschenken. 

Kommt gern vorbei, schaut bei den Lamas rein und genießt ein wenig Adventsruhe bei uns.

Termine zu den Wanderungen, Kräuterführungen und Teamausflügen findet ihr unter 
www.unstrut-lamas.de 

Wir freuen uns auf euch – 

herzliche Grüße von uns und der ganzen Herde, Familie Kroll

Jeder Tag ein süßer Moment
tagtäglich eine kleine Überraschung

Ein Adventskalender mit seinen Türchen, der tagtäglich eine kleine 
Überraschung mit sich bringt, verkürzt die Wartezeit bis zum Fest. 
Für besondere Glücksmomente sorgen kreative, selbst gestaltete 
Begleiter durch den Advent.

Ob ein niedliches Kinderfoto, ein Schnappschuss mit dem Haus-
tier oder ein lustiger Moment mit der besten Freundin – mit dem 
Lieblingsbild gestaltet und gefüllt mit feiner Schokolade und Na-
schereien von bekannten Marken wird der Adventskalender zu 
einem ganz besonderen Blickfang. Bei verschiedenen Advents-
kalendern bieten neben der großfl ächigen Vorderseite auch die 
Innenseiten Platz für Fotoüberraschungen – für doppelte Freude 
hinter jedem Türchen. 

Eine stilvolle Dekoration stellt auch ein Tisch-Adventskalender 
dar. Während die Vorderseite den klassischen Weihnachts-
countdown zeigt, verbirgt sich auf der Rückseite jeden Tag 
eine neue Fotoüberraschung. Tipp: Der Aufsteller lässt sich 
im nächsten Jahr ganz einfach mit einem neuen Kartenset 
wiederverwenden. djd 74316/CEWE

Foto: djd/CEWE

-Anzeige-
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BESINNLICHE FEIERTAGE UND EINEN GUTEN RUTSCH

INS NEUE JAHR, VERBUNDEN MIT EINEM DANK FÜR IHR

ENTGEGENGEBRACHTES VERTRAUEN UND FÜR DIE

GUTE ZUSAMMENARBEIT IM VERGANGENEN JAHR!

Steffen Mörstedt & Team
Ihr Taxi-Unternehmen in Bad Tennstedt

Mäuerchensweg 18 • Tel. 03 60 41 / 5 76 92

Wir wünschen unseren Kunden, Landverpächtern und
Geschäftspartnern sowie allen Mitarbeitern ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr!
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Hier gibts was auf die Glocke!
Kinderspiel mit Spannung und Spaß

Wenn Jungs und Mädels im Kindergartenalter ein Spiel spielen 
wollen, soll es am besten direkt und ohne lange Erklärungen los-
gehen können. Das Kartenspiel Halli Galli Junior ermöglicht einen 
solchen schnellen Spieleinstieg und bietet trotzdem kurzweiligen 
Spaß mit geräuschvoller Action. Sobald zwei lachende Clownkar-
ten oɈ en auM deT ;isch liegen� ]ersuchen alle :Wielenden� schnell 
auM die ;ischglocke au hauen. Wer das auerst schaɈ t� ge^innt 
alle gespielten Karten. Zeigen die Clowns allerdings das traurige 
Gesicht, darf nicht geklingelt werden, sonst muss man allen an-
deren je eine Karte vom eigenen Stapel abgeben. Unter www.
amigo-spiele.de gibt es weitere Informationen. Halli Galli Junior 
ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen, eine Runde dauert etwa 
15 Minuten. djd 74589/Amigo Verlag
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Mit dem Dank an unsere Kunden für

das in diesem Jahr entgegengebrachte 

Vertrauen verbinden wir den

Wunsch für ein frohes

Weihnachtsfest und ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr.
erfolgreiches neues Jahr.
erfolgreiches neues Jahr.

Bad Tennstedt · Bahnhofstraße 76
 Tel. 03 60 41 / 33 91 - 0 · Fax: 036041-33911
www.meisterbetrieb-deutsch.de

Im Namen aller Mitarbeiter 
bedanken wir uns bei unseren 
Kunden und Lieferanten für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit in 
diesem Jahr. 
Wir wünschen Ihnen eine 
geruhsame und friedliche 
Weihnachtszeit sowie viel Glück 
und Erfolg im Jahr 2026!
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Ein friedliches Fest für alle
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Damit die Feiertage friedlich und harmonisch verlaufen, ist gegen-
seitiger Respekt die wichtigste Grundlage. Wer sich auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Familienmitglieder einlässt, kann 
Spannungen entschärfen. 

Dazu gehört etwa, gemeinsame Rituale nicht als Zwang zu ver-
stehen ¶ sondern als 4�glichkeit� 5ähe au schaɈ en. Wichtig ist 
zudem, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Besonders wenn meh-
rere Generationen zusammenkommen, prallen oft unterschiedli-
che Gewohnheiten aufeinander. 

in )eisWiel! Viele ältere 4enschen h�ren schlechter und drehen 
daher den Fernseher so laut auf, dass es für die übrigen Anwesen-
den zur Belastung wird. Gerade in der gemütlichen Runde kann 
das für Unmut sorgen – wenn Dialoge im Film für den einen immer 
noch zu leise und für den anderen schon schmerzhaft laut sind. 
Solche Situationen wirken banal, sind aber typisch für Missver-
ständnisse zwischen den Generationen, die das gemeinsame Fest 
stören können. Dabei lässt sich mit technischen Lösungen oft auf 
einMache Weise (bhilMe schaɈ en.

djd 75360/faller-audio.com
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